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85 Archivgebührenordnung

Nach gemeinsamem Beschluss der bayerischen Bistums-

archive vom 20.03.2013 und nach Beratung am

24.06.2013 in der bayerischen Generalvikarekonferenz

wird aufgrund $ 6 (5) der Anordnung überdie Sicherung

und Nutzung der Archive der katholischen Kirche in An-

passung an die technischen und sachlichen Gegebenhei-
ten im Archiv des Bistums Passau folgende Verordnung

über die Benutzungsgebühren und Sachkosten der
Diözesanarchive zum 01.01.2014 erlassen. Die Gebüh-

renordnung vom 1. Januar 2007 wird hiermit aufgehoben.

$ 1 Gebührenpflicht

Für die Inanspruchnahmedes Archivs werden Gebühren

und Auslagenerstattungen nach folgender Ordnunger-
hoben.

$ 2 Gebührensätze

1. Grundsätzliches

Grundsätzlich gelten für die Nutzung des Archivs fol-
gende Pauschalsätze:

Für einen Tag € 7,00

Diese Grundgebühr beinhaltet zwei Aushebungen pro

Tag. Jede weitere Vorlage wird mit € 1,50 berechnet.Selb-

ständiges Arbeiten wird dabei vorausgesetzt.

2. Auskunftstätigkeiten

Für die Erteilung mündlicher und schriftlicher Fachaus-

künfte, die Erstellung von Gutachten und für sonstige Tä-
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tigkeiten betragen die Gebühren bei Beanspruchung

a. einer wissenschaftlichen Fachkraft (höherer Dienst):

€ 40,00
b. einer geprüften Fachkraft (gehobener Dienst):

€ 35,00
c. einer Verwaltungskraft (mittlerer und einfacher

Dienst): € 20,00

je Halbstunde Zeitaufwand.

Eine angefangene halbe Stunde wird als volle Halbstunde

gerechnet.

d. Fürdie Nutzung der „Matrikel-Erschließungsdaten-

bank der Diözese Passau“ gelten folgende Sätze:

1. Kostenlos einsehbarist die Liste der in der Daten-

bank vorhandenen Orts- und Personennamen.

2. Gebühren werden erhobenfür:

2.1. Persönliche Nutzung im Archiv

2.2. Bearbeitung durch das Archiv

3. Die Gebühren setzen sich folgendermaßen zusam-

men:
3.1. Grundgebühr(entfällt bei persönlicher Nutzung im

Archiv wegen der hier zu entrichtenden Benützer-

gebühr): €5,-
3.2. Sprengelgebühr: Pro Pfarrei, aus deren Kirchenbü-

chern ein Datensatz abgerufen wird: € 1,-
3.3. Datensatzgebühr:

Pro Matrikeldatensatz

aus Trauungsregistern: € 1,-
aus Trauungsmatrikeln: € 5,-

aus Taufregistern: € 0,50

aus Taufmatrikeln: € 3,50

aus Beerdigungsregistern: € 0,50
aus Beerdigungsmatrikeln: € 3,-

4. Bei Zusammenstellung von Datenbeständen durch

das Archiv ist zusätzlich zu den Gebühren nach 3.

die anfallende Recherchezeit zu entgelten. Es werden

berechnet pro angefangene 1/4 Stunde: € 15,-.

3. Siegelung, Beglaubigung

a. Ausstellung einer Urkunde mitSiegel: € 10,00
Beglaubigung: € 8,00

c. Beglaubigung einer Kopie eines Pfarrmatrikelein-

trags: € 6,00

4. Analoge unddigitale Kopien

Die nachstehenden Gebührengelten nur insoweit, als die
technischen Einrichtungen im Archiv vorhanden sind.

Ansonsten wird der dem Archiv tatsächlich entstehende

Aufwand weiter verrechnet.

4.1. Papierkopien

a. Kopie DINA4

(schwarz/weiß)

(farbig)

€ 1,00

€ 1,20
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b. Kopie DINA3

(schwarz/weiß) € 2,00

(farbig) € 2,40

4.2. Digitalisate

Digitalisat € 1,00

=
»

.  Digitalisat in Überformat bis DIN A 2 € 15,00

c. Speichern aufDatenträger (pro Datenträger) € 5,00

5. Übermittlung, sonstige Auslagen, Zuschläge

Die Kosten für Porto und Verpackung werden gesondert

berechnet.

Alle weiteren Auslagen, wie Versicherungsauslagen, Bank-

spesen sowie eventuell anfallende Mahnkosten gehen zu

Lasten des Benutzers. Als Ersatz für die Bankspesen bei

Überweisung bzw. Scheckeinreichung aus dem Ausland

wird eine Pauschalgebühr von € 10,00 erhoben.

Der Mindestbetragje Rechnung (ohne Porto und Verpak-

kung) beträgt € 5,00.
Bei Barzahlungist kein Mindestbetrag anzusetzen.

Digitalaufnahmen werden grundsätzlich aufdem Postweg

entwederals Papierausdruck oder auf Datenträger ver-

sandt.

$ 3 Wiedergabe von Archivgut

1) Veröffentlichung von Reproduktionen (zuzüglich
der Gebühren für deren Anfertigung) in Drucker-
zeugnissen oder auf elektronischen Datenträgern
einmalig € 40,00

b. unbeschränkt € 120,00

P

2) a. Wiedergabe von Filmmaterial

(pro Sekunde) € 15,00
b. Wiedergabe von Ionaufnahmen

(pro Minute) € 14,00

3) Onlinestellung von
Bilddatei (max. 150dpi) € 80,00
Film (pro Sekunde) € 100,00
Tonaufnahme(pro Minute) € 90,00

$ 4 Gebührenbefreiung

1) Gebühren nach $ 2 Abs. 1 und 2 werden nicht erho-
ben bei Inanspruchnahme

a. für nachweisbar wissenschaftliche und heimatkund-

liche Zwecke

b. für Forschungen durch Einrichtungen oder im Auf-
trag der katholischen Kirche und der evangelisch-lu-
therischen Landeskirche

c. durch staatliche und kommunaleStellen, soweit die

Benutzung in eigener Sache erfolgt und Gegensei-

tigkeit gewährt wird.

2) Bei Vorliegen eines öffentlichen oderkirchlichen In-

teresses können die Gebühren nach $ 3 ermäßigt

oder erlassen werden.

$ 5 Fälligkeit — Vorschüsse - Eilaufträge

1. Die Gebühren und Auslagen werden mit dem Tä-

tigwerden des Archivsfällig.

2. Das Archiv kann angemessene Vorschüsse auf die

Gebühren und Auslagen verlangen und sein Tätig-

werden von der Bezahlung der Gebühren abhängig

machen.

3.  Eilige Aufträge können in besonderen Fällen nach

Absprache kurzfristig erledigt werden und werden

mit einem Aufschlag von 50% belegt.

Passau, den 14.11.2013

Prälat Dr. Klaus Metz]

Diözesanadministrator
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